
Gefährdung der Standsicherheit  
durch abstehende Nagelplatten -

„Herauswandern von Nagelplatten“ 
Text: Jutta Heinkelmann

D ie Bauministerkonferenz informier-
te in ihrem Schreiben vom 6. Okto-
ber 2020, dass eine mögliche Ge-
fährdung der Standsicherheit 

durch abstehende Nagelplatten bei Holzkons-
truktionen in Nagelplattenbauweise besteht.

In der Vergangenheit wurden wiederholt 
Schadensfälle und Unzulänglichkeiten bei 
Holzkonstruktionen in Nagelplattenbauweise 
festgestellt. 2011 veröffentlichte deshalb Fach-
kommission Bautechnik der ARGEBAU ein Hin-
weisdokument zur Planung und Ausführung 
sowie zur Prüfung der Standsicherheit und 
Bauüberwachung solcher Konstruktionen. Ziel 
war, alle am Bau Beteiligten für diesen Sach-
verhalt zu sensibilisieren und Konstruktionen 
in Nagelplattenbauweise entsprechend sicher 
zu machen. Tatsächlich erhöhte sich infolge die 
Planungs- und Ausführungsqualität bei diesen 
Konstruktionen. Auch bei der Instandhaltung 
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wurde verstärkt auf eventuelle Unzulänglich-
keiten bei Konstruktionen in Nagelplatten-
bauweise geachtet. Hierbei fiel in letzter Zeit 
auf, dass Nagelplatten nicht mehr normkon-
form an Holzstäben anliegen. Die Platten hat-
ten sich teils - im Millimeterbereich - oder so-
gar vollständig von den angeschlossenen 
Holzstäben gelöst. 

Betroffen sind nach aktuellem Kenntnis-
stand vor allem Konstruktionen, bei denen die 
Nagelplatten kürzere Nagellängen - Längen 
kleiner als 10 mm - aufweisen sowie manche 
Dachkonstruktionen. Auch kann das Heraus-
wandern durch Fugen zwischen den mit den 
Platten verbundenen Holzstäben beschleu-
nigt werden. Dies kann zur Gefährdung der 
Standsicherheit der betroffenen Konstruktio-
nen führen. 

Die Fachkommission Bautechnik rät daher, 
dass bei Holzkonstruktionen in Nagelplatten-

Die Schreiben der Fachkommission fin-
den Sie auf www.byak.de unter „Aktuel-
les“ sowie in der Rubrik „News“ auf der 
Seite „Normung und Innovation“.

bauweise möglichst zeitnah eine Sonderüber-
prüfung durchgeführt wird, um ein durch He-
rauswandern von Nagelplatten eventuell ent-
standenes Standsicherheitsdefizit erkennen 
und beheben zu können. 	 ���

Was tun, wenn  
der Vorbescheid ausläuft?
Text: Daniela Deeg

D er Vorbescheid, geregelt in Art. 71 
der BayBO, ist ein wunderbares 
Instrument für den Bauherrn und 
die Planer, um bei Zweifelsfragen 

vorab Planungssicherheit zu erhalten. Gegen-
stand des Vorbescheids können zwar nur ein-
zelne Fragen sein, die auch im Genehmi-
gungsverfahren des konkreten Bauvorhabens 
geprüft werden, jedoch bekommt der Bauherr 
zu diesen Fragen eine verbindliche Auskunft.

In der Regel gilt der Vorbescheid drei Jah-
re, außer eine andere Frist wird von der Be-
hörde festgesetzt. Läuft die Frist aus, besteht 
die Möglichkeit der Verlängerung nach schrift-
lichem Antrag auf jeweils bis zu zwei zusätzli-
che Jahre. Aber hierbei ist Vorsicht geboten!

Mit dem Antrag auf Verlängerung geht ei-
ne erneute Prüfung einher. Die Verlängerung 
ist einer Neuerteilung des Antrags gleichzu-
setzen. Sollten sich die rechtlichen Rahmen-
bedingungen geändert haben, z. B. durch die 
Aufstellung eines Bebauungsplans innerhalb 
der Frist, oder sollte die Behörde bei der erst-
maligen Prüfung Gesichtspunkte nicht richtig 
gewürdigt oder übersehen haben, kann es 
passieren, dass die Verlängerung abgelehnt 
werden muss. Somit wäre der Vorbescheid 
nichtig und das Baurecht erloschen.

Sollten bei Bauherr und Planer also Zweifel 
bestehen, ob die gestellten Fragen auch wei-
terhin zu einem positiv beschiedenen Vorbe-
scheid führen werden, dann ist dringend an-

zuraten, nicht die Verlängerung des Vorbe-
scheids zu wählen, sondern einen Bauantrag 
einzureichen. 

Wird ein Bauantrag eingereicht, besteht für 
die bereits im Vorbescheid geprüften Fragen 
die sogenannte Bindungswirkung. Das bedeu-
tet, dass die Inhalte des Vorbescheids im Bau-
genehmigungsverfahren nicht noch einmal 
geprüft werden, sondern diese bereits recht-
mäßig bestimmt sind. Voraussetzung ist, dass 
das spätere Vorhaben nicht wesentlich vom 
Vorbescheid abweicht. Die Baugenehmigung 
ist dann, soweit nicht anders festgesetzt, nach 
Art. 69 BayBO weitere vier Jahre gültig.
	 ���
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